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T. Witschke: Gefahr für den Wettbewerb?

Der Vertrag Ã¼ber die Errichtung der EuropÃ¤ischen
Gemeinschaft fÃ¼rKohle und Stahl (EGKS) im Jahre 1950
markiert den ersten Schritt zu einem gemeinsamen Euro-
pa. Ãber die GrÃ¼ndung der BehÃ¶rde, einzelne Ruhr-
unternehmen sowie die politischen Willensbildungspro-
zesse ist die historische Forschung ziemlich genau im Bil-
de. Als Forschungsdesiderate galten aber bis zu Tobias
Witschkes Dissertation die Wirkung der Fusionskontrol-
le der EGKS und die Rolle der Hohen BehÃ¶rde bei der
Wiederverflechtung der deutschen Wirtschaft nach den
alliierten NeuordnungsmaÃnahmen.

Witschkes theoretischer Rahmen greift auf AnsÃ¤tze
der Neuen InstitutionenÃ¶konomik zurÃ¼ck. Mit Hil-
fe der Prinzipal-Agent-Theorie untersucht er, inwiefern
die UnternehmenszusammenschlÃ¼sse der Ruhrstahl-
industrie den Wettbewerb behinderten und die Hohe
BehÃ¶rde den Artikel 66 des EGKS-Vertrags, also die
Vorschriften zur Fusionskontrolle, falsch umsetzte, in-
sofern also die Geschichte der europÃ¤ischen Suprana-
tionalitÃ¤t mit einem Misserfolg anfing. Dazu werden
zunÃ¤chst ausfÃ¼hrlich der Artikel 66 und die damit
zusammenhÃ¤ngenden wettbewerbspolitischen Vorstel-
lungen der alliierten BesatzungsmÃ¤chte analysiert. Der
Gegensatz zwischen amerikanischen Vorgaben und eu-
ropÃ¤ischenWiderstÃ¤nden gegen eine Fusionskontrol-
le wird dabei besonders evident.Witschke kommt zu dem
Ergebnis, dass die Hohe BehÃ¶rde mit der Aufnahme
des Artikels in den EGKS-Vertrag zwar Ã¼ber ein Man-
dat zur Fusionskontrolle verfÃ¼gte, das ihr allerdings
von der amerikanischen Seite quasi aufgezwungen wur-

de. Faktisch hatten alle europÃ¤ischen Mitgliedsstaaten
verschiedene “Erwartungen hinsichtlich der Anwendung
dieser Kompetenz” (S. 78). Von Beginn an widersprach
die von den Mitgliedsstaaten verfolgte Wettbewerbspoli-
tik demArtikel 66; Deutschland wollte die Neuordnungs-
maÃnahmen revidieren, wÃ¤hrend Frankreich genau das
verhindern wollte.

In den folgenden Kapiteln schildert Witschke sou-
verÃ¤n die Neuordnung der Ruhrindustrie. Neue Er-
kenntnisse kann er allerdings nur selten prÃ¤sentieren.
Sowohl die NeuordnungsmaÃnahmen als auch der Schu-
manplan sollten, dies war das Hauptziel des fran-
zÃ¶sischen ChefunterhÃ¤ndlers Jean Monnet, den fran-
zÃ¶sischen Stahlproduzenten “einen mÃ¶glichst gleich-
berechtigten Zugang zur Ruhrkohle” verschaffen. Die
DurchfÃ¼hrung auf technisch-wirtschaftlichem Gebiet
sollte dann die Hohe BehÃ¶rde Ã¼bernehmen. Diese
PlÃ¤ne scheiterten jedoch frÃ¼hzeitig, denn das von
Deutschland eingeforderte Selbstverbrauchskontingent
fÃ¼r die Ruhrstahlindustrie verhinderte einen gleich-
berechtigten Zugriff auf die Kohlevorkommen. Der Ab-
schnitt Ã¼ber die Fusionskontrolle der mittleren Ruhr-
konzerne fungiert eher als Auftakt zu den beiden Haupt-
teilen des Buchs Ã¼ber die Wettbewerbspolitik der Ho-
hen BehÃ¶rde am Beispiel der Nachfolgegesellschaften
der Vereinigten Stahlwerke und der Thyssen-Gruppe.

In beiden FÃ¤llen entschied die BehÃ¶rde nicht nach
einem einheitlichen Kriterienkatalog, sondern traf in-
kohÃ¤rente Entscheidungen. Es war, wie Witschke tref-
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fend formuliert, “nicht mÃ¶glich vorauszusagen, wann
die Hohe BehÃ¶rde die Genehmigung eines Unterneh-
menszusammenschlusses nach Artikel 66 Â§ 2 verwei-
gern wÃ¼rde” (S. 311). Es gelang der BehÃ¶rde zu
keinem Zeitpunkt, ein einheitliches Konzept fÃ¼r die
Umsetzung des Artikels zu entwickeln. Witschkes Ur-
teil Ã¼ber ihre Wettbewerbspolitik fÃ¤llt deshalb auch
ziemlich deutlich aus: Zwar wurde ihr Vorgehen ak-
zeptiert, doch basierte die EinfÃ¼hrung des Artikels 66
nicht auf den wettbewerbspolitischen Ãberzeugungen
der Mitgliedsstaaten. Zudem bedurfte es amerikanischen
Drucks, um Ã¼berhaupt ein Kartellverbot und eine Fusi-
onskontrolle in den EGKS-Vertrag aufzunehmen.

Die These, wonach die Bundesregierung den Arti-
kel 66 dazu benutzte, groÃe Teile der Neuordnung zu
revidieren, ist allerdings sachlich problematisch. We-
sentliche Entscheidungen wurden auf Unternehmens-
ebene getroffen; so sprach sich beispielsweise die Gute-
hoffnungshÃ¼tte gegen eine Wiedereingliederung ihrer
mittlerweile in selbstÃ¤ndigen Gesellschaften befindli-
chen Bergbau- und HÃ¼ttenbetriebe aus. Auch die Fest-
stellung, dass im EGKS-Vertrag Dinge standen, “die ei-
gentlich keiner umsetzen wollte” (S. 344), bedÃ¼rfte ei-
ner breiteren Untersuchung anhand amerikanischer und
britischer Quellen. Witschkes Quellenbasis ist an man-
chen Stellen ziemlich einseitig, da beinahe ausschlieÃ-

lich franzÃ¶sische Originaldokumente ausgewertet wur-
den. Dennoch wird dem EGKS-Vertrag die Intensivie-
rung der politischen Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedsstaaten “durch die Entwicklung der europÃ¤ischen
Stahlindustrie” bescheinigt (S. 345).

Zwar hat Witschke den Anspruch, die gesamte Fusi-
onskontrolle der Ruhrindustrie zu untersuchen. Er kon-
zentriert sich aber auf die VorgÃ¤nge bei den Verei-
nigten Stahlwerken und der Thyssen-Gruppe. Nur die-
se beiden groÃen Kapitel fuÃen daher auf breiter ar-
chivalischer Quellenbasis. Bei den mittelgroÃen Ruhr-
konzernen wie Mannesmann und der Gutehoffnungs-
hÃ¼tte beschrÃ¤nkt sich Witschke auf kurze und wenig
in die Tiefe gehende Darstellungen. Dem langen Zeit-
raum zwischen der Abgabe der Dissertation 2003 und
der VerÃ¶ffentlichung dÃ¼rfte es geschuldet sein, dass
die Arbeit sich in manchen Abschnitten nicht auf dem
neuesten Forschungsstand bewegt (S. 199-202). Trotz
dieser EinwÃ¤nde ist es Witschke gelungen, zu einem
nur scheinbar “ausgeforschten” Bereich der Wirtschafts-
geschichte neue Aspekte und Ergebnisse zu Tage zu
fÃ¶rdern. Die Arbeit kann ein Impuls fÃ¼r zukÃ¼nftige
Forschungen sein. Ãber viele Ruhrkonzerne wissen wir
fÃ¼r die Zeit nach 1945 noch erstaunlich wenig. Tobias
Witschke hat zumindest fÃ¼r einen Bereich eine klaffen-
de LÃ¼cke schlieÃen kÃ¶nnen.
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